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Bürgermeister  Erster Beigeordneter 
 

VORLAGE 
- öffentlich - 

 

Beratungsfolge 

 
Hauptausschuss 28.01.2019 

 
 

Tagesordnungspunkt: 

 
Bekanntgabe der nicht durchgeführten Beschlüsse 
 
 

Begründung: 

 

Übersicht über die bisher nicht ausgeführten Beschlüsse: 
 

BeschlussNr. 
Datum 

Wesentlicher Beschlussinhalt: Bearbeitungsvermerk: Wird aus der 
Liste 

gestrichen 

Nein JA 

XIV/5/39 
08.06.2015 

Die Verwaltung wird beauftragt, die 
Auswahl eines Beschallungssystems 
für den Sitzungssaal in enger 
Abstimmung mit der Maßnahme einer 
Beleuchtungserneuerung und dem 
damit verbundenen Einziehen einer 
neuen – auch beschallungstechnisch 
geeigneten – Decke zu treffen. Die 
Vergabeentscheidungen sind zu 
gegebener Zeit vorzubereiten. 
 

Die Mittel wurden ursprünglich im 
Haushalt ausgewiesen und bisher 
übertragen. 
Auf die Ausführungen im 
Vorbericht zum Doppelhaushalt 
2018/2019 wird verwiesen.  
Von einer Ausführung der 
Maßnahme wird bis auf weiteres 
abgesehen. 

X  

XIV/20/112 
19.11.2018 

Die Verwaltung wird beauftragt, 
Änderungs- bzw. 
Ergänzungsvorschläge für die 
Hauptsatzung und die Satzung der 
Seniorenvertretung zu erarbeiten mit 
dem Ziel, die Bildung der 
Seniorenvertretung in der 
Hauptsatzung abzubilden und das 
Aufgabenspektrum bzw. die 
Mitwirkungsmöglichkeiten der 

Die Änderungsvorschläge werden 
– gemeinsam mit weiteren 
Änderungen zu den Themen 
Geschäftsordnung und 
Zuständigkeitsordnung – 
überarbeitet und demnächst dem 
HA bzw. Rat zugeleitet. 

X  



Seniorenvertretung bei der politischen 
Willensbildung näher zu definieren. 
Die Überlegungen sind mit der 
Seniorenvertretung zu erörtern. Zu 
gegebener Zeit sind die Ergebnisse 
dem Hauptausschuss/Rat zur 
Beratung und Entscheidung 
vorzulegen. 
 

XIV/20/113 
19.11.2018 

Die Verwaltung wird beauftragt zu 
prüfen, ob, wie und in welchem 
Umfang wegen der Nichtbereitstellung 
von Sportstätten von der Erhebung 
der diesbezüglichen 
Benutzungsgebühren in 2018, ggf. 
absehbar für 2019, abgesehen werden 
kann. 
 

Prüfung erfolgt, ggf. weitere 
Anmerkungen im Vorbericht zum 
Nachtragshaushalt. 

X  
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